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DIE BEDEUTUNG DER RECHTSFORM
ALS ERFOLGSFAKTOR EINES UNTERNEHMENS

von Hans Bollmann

Die Biographien der grossen Mehrheit der Pioniere der Wirtschaft und Technik

beginnen im 19. Jahrhundert, der Zeit des industriellen Aufbruchs. Dieser war
wiederum ohne genügende Finanzierung von Maschinen, Fabrikanlagen und
Infrastruktur nicht möglich. Die industrielle Revolution benötigte Kapital.
Solches war innerhalb einer Familie oder anderen Gemeinschaften, aber auch auf
den informellen Märkten des 18. und angehenden 19. Jahrhunderts immer

weniger erhältlich, je mehr der Kapitalbedarf stieg. Zu stark war das personenbezogene

Risiko. Weder der Unternehmer noch der Kreditgeber wollten es

eingehen. Benötigt wurde eine rechtliche Lösung, eine Rechtsform, bei der das

Unternehmen mit seinen Haftungsrisiken verselbständigt werden konnte. Die

Lösung, die als selbständige (juristische) Rechtsperson anerkannte Körperschaft,

ist ein Kind - nicht der Vater - der industriellen Revolution.

Angelsächsische Rechtsgelehrte rangen schon im 18. Jahrhundert um
die Idee der «corporation» als einer Verkörperung («body») mit eigenem Namen

und der Gleichstellung zur natürlichen Person in vielen Bereichen. Die Geburt
der juristischen Person brauchte Zeit, und lange war unklar, ob man nicht ein

unbotmässiges Monstrum entwickeln würde. «Corporations» sind eine juristische

Konstruktion; sie haben «neither bodies to be punished, nor souls to be

condemned», wie der Anwalt Edward Thurlow im 18. Jahrhundert düster
feststellte. Im Deutschland des 19. Jahrhunderts bot die Pandektistik das geistige

Fundament, auf dem sich die Rechtsgelehrten dem Konstrukt «juristische
Person» näherten und diese «Person» für den Gebrauch des Unternehmers
definierten. In der Schweiz fehlte die Grundlage für eine nationale Rechtsentwicklung

auf dem Gesellschaftsgebiet. Der Schweizerische Juristenverein richtete
1868 eine Petition an den Bundesrat für ein einheitliches schweizerisches

Obligationenrecht und damit auch Gesellschaftsrecht. Dieses war im jungen
Bundesstaat noch eine kantonale Kompetenz, und erst mit der revidierten
Bundesverfassung von 1874 ging sie auf den Bund über. Die industrielle Entwicklung
fand in der Schweiz trotzdem statt.

Die Gesellschaftsformen, die das schweizerische Obligationenrecht seit

1911 zur Verfügung stellt, stehen jedermann offen. Es herrscht Chancengleichheit,

sofern man das Minimumkapital bei der Aktiengesellschaft und andere

Charakteristika nicht als Diskriminierung werten will. Damit ist gleichzeitig

gesagt, dass die Wahl einer Rechtsform kein Alleinstellungsmerkmal ist. Jeder

kann eine juristische Person gründen und sich damit jene Rechtsform der

selbständigen juristischen Person geben, um die zu den Pionierzeiten des 19.

Jahrhunderts noch gerungen wurde, in die dann aber die meisten erfolgreichen
Gesellschaften früher oder später mutierten und mutieren mussten, um Kapital

aufnehmen zu können und zu expandieren.



Nur die juristische Person ermöglicht die Verselbständigung des Unternehmens

und nur sie ermöglicht es, bezüglich eben dieses verselbständigten
Unternehmens Verträge abzuschliessen und Prozesse zu führen. Die juristische

Person kann selber klagen und sie kann beklagt werden. Dies hat zur Folge,

dass den Eigentümer des Unternehmens keine persönliche Haftung trifft;
er haftet nicht für die Verbindlichkeiten seiner Gesellschaft. Das Maximum,
was er verlieren kann, ist der Wert seiner Beteiligung. Ein denkbarer Konkurs
seines Unternehmens schliesst sein persönliches Vermögen nicht mit ein. Die

Verselbständigung des Vermögens führt zu einem weiteren entscheidenden

Vorteil: Der Unternehmer kann Dritte gleichermassen an seinem Eigentum
teilnehmen lassen, indem er ihnen Vermögensanteile verkauft. Verselbständigung

des Unternehmens heisst auch Verselbständigung von dessen Teilen und
bedeutet die Übertragbarkeit der Eigentumsanteile, eine wesentliche Erleichterung

der Finanzierung des Unternehmens. Kreditgeber können sich beteiligen,
aber durch Verkauf ihrer Anteile auch wieder aussteigen.

In der Rechtsform der Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit ist
das Unternehmen nicht vom Leben des Unternehmers abhängig. Die Gesellschaft

lebt so lange, wie dies die Statuten vorsehen, meist gewissermassen

ewig. Ein weiterer Vorteil der Inkorporierung: Indem das Unternehmen rechtlich

verselbständigt wird, muss diese juristische Person auch selbständig handeln

können. Nicht der Unternehmer und Eigentümer handelt als Stellvertreter,
sondern das Unternehmen selbst hat eigene «Hände» oder eben «Organe». Diese

geistige Konstruktion erzwingt gleichzeitig eine gewisse Grundstruktur des

Managements mit grundlegenden Verantwortlichkeiten der Organe gemäss

Gesetz, bei gleichzeitigem Zwang zur Festlegung von Statuten.
Die englische Wochenzeitschrift «The Economist» hielt die Bedeutung

der «Erfindung» der juristischen Person 1855 noch für völlig überschätzt. Später

vertrat sie jedoch die Ansicht, dass dem Erfinder der juristischen Person in
der Geschichte der industriellen Revolution ein Ehrenplatz gehöre. Leider gibt
es keinen solchen einzelnen Erfinder. Die juristische Person ist eine Weiterentwicklung

aus schon bestehenden Rechtsformen des weltlichen und auch des

kanonischen Rechts, ganz so wie im 19. Jahrhundert die kapitalbetonten
Aktiengesellschaften durch Umwandlung aus den personenbezogenen
Gesellschaftsformen entstanden sind. Doch hat die moderne Rechtsform der

Aktiengesellschaft und verwandter Formen - kurz gesagt die «Erfindung» der
juristischen Person - zweifellos das Ihrige zum Erfolg der industriellen Revolution

beigetragen. Sich ihrer zu bedienen war für die damaligen Unternehmer ein

Erfolgsfaktor. Allerdings mehr im Sinne einer Voraussetzung für weiteren

Erfolg denn als Faktor, der per se schon Erfolg verspricht. Aber immerhin.
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